Nichtbeachtung des Fore-Rufes

Im Rahmen einer privaten Übungsrunde verzog ein Spieler seinen Schlag. Als er dem geschlagenen Ball nachschaute und die falsche Flugbahn bemerkte, rief er wegen eines anderen in der Flugbahn befindlichen Spielers laut und verständlich den Warnruf Fore. Der andere Spieler, ein Golfanfänger, reagierte hierauf jedoch nicht und nahm weder eine Schutzhaltung ein noch begab er sich hinter schützende Stämme. Er wurde vom geschlagenen Ball getroffen und verletzt.

Seine Regressansprüche wurden vom Oberlandesgericht Nürnberg bestätigt. Nach Auffassung der Nürnberger Richter traf den Geschädigten kein Mitverschulden.

Zwar habe er sich dadurch fehlverhalten, dass er auf den Warnruf Fore weder Schutz noch Deckung gesucht habe. Der Golfspieler muss bei Warnrufen reagieren und sich zu schützen versuchen, zumal Warnrufe nur bei begründeter Gefahr erfolgen. Die Anforderungen an die zu stellenden Sorgfaltspflichten seien aber nicht absolut zu setzen, sondern bezogen auf die konkreten Erfahrungen und Kenntnisse der jeweils betroffenen Person. Entscheidend ist auf die Fähigkeit abzustellen, die Gefährlichkeit seines Fehlverhaltens zu erkennen.

Da es sich um einen Golfanfänger gehandelt hat, konnten nicht dieselben strengen Masstäbe angesetzt werden wie bei einem erfahrenen Golfer. Die allgemeine Obliegenheit, sich selbst vor Schäden zu bewahren, ist geprägt durch die eigenen Erfahrungen und die hierdurch gewonnene Spielübersicht. Es liegt auf der Hand, dass, je erfahrener ein Golfspieler ist desto effektiver und automatisierter seine jeweiligen Schutzreaktionen sind. Golfanfängern gegenüber ist also besondere Vorsicht und erhöhte Rücksichtnahme angezeigt.
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Betreff: Betr.: Hole in One 1 / 04 Golf & Recht "Fore!"
Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,

die in Heft 1 / 04 Ausgabe Düsseldorf mitgeteilte Entscheidung des OLG Nürnberg ( Nichtbeachtung des Warnrufes "Fore !" ) kann nur falsch sein. 

§ 254 Abs I BGB lautet :

(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitge-wirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Er-satzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist

und regelt die Frage, wann ein Geschädigter sich darauf verweisen lassen muss, seinen erlitte-nen Schaden nur teilweise oder gar nicht ersetzt zu bekommen. Diese Folge kann unter zwei Voraussetzungen eintreten : Zum einen muss der Geschädigte die Sorgfalt verletzt haben, sich vor Schaden zu bewahren, zum anderen muss er schuldhaft ( vorsätzlich oder fahrlässig ) ge-handelt haben. Das Maß der Sorgfalt hat der Bundesgerichtshof wie folgt bestimmt :

Das Verschulden des Geschädigten besteht darin, dass dieser diejenige Sorgfalt außer acht lässt, die ein ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens anzuwenden pflegt ( BGHZ 9, 316, 318; ebenso BGHZ 135, 235, 140; Mün-chener Kommentar zum BGB, 2003, § 254 Rd 3; Palandt, BGB, 61. Aufl., § 254 Rd 12 ). 

Beim Maß der anzuwendenden Sorgfalt kommt es gerade nicht darauf an, dass der Geschä-digte subjektiv Kenntnismängel - sprich : keine Ahnung ! - hat. Das heißt, die eigene Un-kenntnis entschuldigt eben nicht. Zum anderen muss sich der geschädigte unbedarfte Golfan-fänger des Falles fragen lassen, was er ohne Kenntnisse auf dem Platz zu suchen hat. Also mit anderen Worten, er hätte ohne die erforderlichen Kenntnisse die Anlage gar nicht betreten dürfen ( siehe Clubvorgaben, Platzerlaubnis pp ). 

Im übrigen legt die Entscheidung des OLG Nürnberg nahe, dem Anfänger einen roten Overall überzustülpen, damit alle anderen Spieler auf der Anlage ihre Spieltätigkeit solange einstellen, bis die rote Ahnungslosigkeit das Spiel beendet hat.



( Dr. jur. Karl Joachim Fränkel
Poststr. 29, 40213 Düsseldorf, 

Golfclub Duvenhof e. V. Hardt 21, 47877 Willich )
Geehrter Herr Kollege,

zunächst möchte ich mich für Ihr Feedback zu meinem Artikel in der Zeitschrift „Hole in One“ bedanken. Die Resonanz zeigt, dass Golfspieler zum Nachdenken über das sportliche Miteinander gebracht werden.

Über Gerichtsurteile mag man geteilter Meinung sein. Dies gilt insbesondere unter Juristen, die ja besonders kritisch sind und auch sein sollen.

Selbst wenn die von mir besprochene Entscheidung des Oberlandesgerichts Nürnberg fehlerhaft ergangen sein sollte, ändert dies jedoch nicht die Tatsache, dass jene Entscheidung ergangen ist - und zwar nicht von einem (bedeutungslosen) Amtsgericht, sondern von einem (gewichtigen) Oberlandesgericht. Deshalb werden untere Gerichtsinstanzen (Amtsgericht und Landgericht) sich wohl an jener Entscheidung ausrichten, zumindest müssen betroffene Parteien hiermit rechnen bzw. sich darauf einstellen.

Ob das von den Nürnbergern Richter gefällte Urteil richtig oder falsch ist, darüber kann man seine persönliche Meinung haben. Jene Entscheidung ist jedoch aus golfspielerischer Sicht nachvollziehbar und verständlich:

Das Oberlandesgericht Nürnberg stellte bei seiner Entscheidung maßgeblich darauf ab, dass der Spieler gegen grundlegende Verkehrspflichten des Golfsports nach der Etikette verstoßen hatte. Dieser sogenannten Etikette kommt im Golfsport besondere Bedeutung zu.

Wie das Oberlandesgericht Nürnberg in seiner Entscheidung zum Ausdruck gebracht hat, ist die Etikette die maßgebliche Erkenntnisquelle für die Verkehrspflichten im Rahmen der Ausübung des Golfsports. Die Richter sind korrekterweise davon ausgegangen, dass die in der Etikette beschriebenen Verhaltensregeln nicht nur aktiv vom Spielenden zu beachten seien, sondern deren Beachtung auch passiv von anderen Golfspielern erwartet werden könne. Die Etikette beschreibt daher die Sorgfalt, die bei Ausübung des Golfsports von besonnenen und gewissenhaften Sportlern einerseits anzuwenden ist und andererseits zu erwarten ist.

Gerade das Vertrauen, dass von Spielern gegenüber anderen Spielern auf Einhaltung der Etikette entgegengebracht wird, führe nach Ansicht der Richter dazu, dass sich jeder Einzelne Golfspieler darüber im klaren werden müsse, wieweit er mit seinen persönlichen Spielfähigkeiten in der Lage ist, dem in der Etikette normierten Verhaltensregeln entsprechen zu können. Bei der Bewertung des Verschuldens infolge Nichteinhaltung einer Verhaltensregel der Etikette sei insoweit nicht ein objektiver Maßstab zugrunde zu legen, sondern die konkreten persönlichen Spiel- und Reaktionsfähigkeiten des einzelnen Spielers.

Ihre Forderung, Golfanfänger durch roten Overall kenntlich zumachen, ist (hoffentlich) nicht ernst gemeint.

Denn es geht nicht darum, unerfahrene Spieler farblich kenntlich zumachen oder den Platz für andere zu sperren, sobald unerfahrene Spieler Golf spielen. Im besprochenen Fall hat der betreffende Golfspieler einen anderen Spieler getroffen. Es kann nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, dass ein personengefährdendes und gegen die Etikette verstossendes Golfspiel einerseits sich andererseits im Hinblick auf die Unerfahrenheit eines Golfanfängers rechtfertigt.

Es geht vielmehr darum, dass im besprochenen Fall der Mitspieler nach der Etikette seinen Ball nur dann hätte spielen dürfen, wenn er sicher sein konnte, den anderen Spieler nicht mit seinem Ball zutreffen. Der andere Spieler hat nach der Etikette darauf vertrauen dürfen, dass jener Spieler die Verhaltensetikette beachten und den Ball nicht spielen würde, ehe er außer Reichweite war oder sich an einem ungefährdeten Platz befand. Daher hätte es die Situation nach der Golfetikette erfordert, nicht erst durch den Warnruf „Fore“ auf den missglückten Schlag aufmerksam zumachen oder bereits vor dem Spielen des Balles eine allgemeine Gefährdungswarnung auszusprechen, sondern den Ball erst gar nicht zu schlagen.

Vielleicht finden wir bei Gelegenheit Zeit, uns darüber noch weiter auszutauschen.

Mit kollegialem Gruss

Dr. Frank Meese

